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Hochschule Bochum Bochum, 10.11.2025
Der Préasident

Az.:51.02 -tR

Erste Ordnung zur Anderung der Fachspezifischen Bestimmungen des
Bachelorstudiengangs ,,Pflege, B.Sc.“ im Fachbereich Pflege-, Hebammen- und
Therapiewissenschaften der Hochschule Bochum fiir Studierende mit Studienbeginn im
Wintersemester 2025/2026 oder spater
vom 10.11.2025

Aufgrund der 88 2 Abs. 4 Satz 1, 28 Abs. 1 S. 2,64 Abs. 1 S. 1 des Gesetzes tiber die Hochschulen des
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz — HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.
September 2014 (GV. NRW. S. 547), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes zur Starkung des
Hochschulstandorts Bochum im Bereich des Gesundheitswesens und zur Anderung weiterer
hochschulrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 2024 (GV. NRW. S. 1222) gedndert worden ist,
erlisst die Hochschule Bochum folgende Anderungsordnung:

Artikel |

Die Fachspezifischen Bestimmungen des Bachelorstudiengangs ,,Pflege, B.Sc.“ im Fachbereich Pflege-
, Hebammen- und Therapiewissenschaften der Hochschule Bochum fir Studierende mit Studienbeginn
im Wintersemester 2025/2026 oder spater vom 23.04.2025 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 1302)
werden wie folgt gedndert:

1. Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

,»Studiengangspriifungsordnung fir den Bachelorstudiengang ,,Pflege, B.Sc.“ im Fachbereich
Pflege-, Hebammen- und Therapiewissenschaften der Hochschule Bochum fur Studierende mit
Studienbeginn im Wintersemester 2025/2026 oder spater

2. Die Inhaltstibersicht wird durch die folgende Inhaltsiibersicht ersetzt:

.8 1 Geltungsbereich

8§ 2 Ziel des Bachelorstudienganges

8 3 Hochschulgrad

8 4 Regelstudienzeit und Workload; Studienbeginn
8 5 Spezielle Zugangsvoraussetzungen

8 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte
8 7 Prufungsausschuss

§ 8 Zulassung zu einem Wabhlpflichtmodul

8 9 Prifungen

8 10 Staatliche Prifungen

§ 11 Bachelorpriifung

§ 12 Mobilitatsfenster Auslandssemester

8§ 13 Modulhandbuch

8 14 Inkrafttreten

Anlage 1: Studienverlaufsplan®



Der folgende § 1 wird eingefugt:

.8 1 Geltungsbereich

Diese Studiengangsprifungsordnung gilt zusammen mit der Rahmenprifungsordnung fur die
Bachelor- und Masterstudiengdnge der Hochschule Bochum (RPO) fir den
Bachelorstudiengang Pflege, B.Sc.*.

Der bisherige § 1 wird zu 8 2.
Nach dem neuen § 2 wird der folgende § 3 eingefugt:

.8 3 Hochschulgrad
Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums verleint die Hochschule Bochum den
akademischen Grad ,,Bachelor of Science (B.Sc.)*.

Nach dem neuen § 3 wird der folgende 8 4 eingefugt:

.8 4 Regelstudienzeit und Workload; Studienbeginn

(1) Die Regelstudienzeit betragt 8 Semester. Fiir den Studienabschluss sind insgesamt 240 CP
zu erwerben. N&heres zur Verteilung der Module regelt der Studienverlaufsplan (Anlage).

(2) Das Studium beginnt jeweils zu Wintersemester.«

Nach dem neuen § 4 wird der folgende § 5 eingefuigt:

.8 b Spezielle Zugangsvoraussetzungen

(1) Der Zugang zu dem Bachelorstudiengang Pflege setzt zusatzlich zu den allgemeinen
Zugangsvoraussetzungen voraus:

1. Nachweis der gesundheitlichen Eignung,

2. Nachweis Abschluss eines Ausbildungsvertrages mit einem Tréger des praktischen Teils der
hochschulischen Pflegeausbildung.

(2) Die gesundheitliche Eignung i.S.d. Abs. 1 Ziffer 1 ist bei der Einschreibung nachzuweisen
durch die Vorlage eines Gesundheitszeugnisses mit der Bestatigung zur Eignung fir den Beruf
als Pflegefachfrau/-mann. Das Gesundheitszeugnis darf bei Vorlage nicht alter als drei Monate
sein.*

Der bisherige § 4 wird zu § 6.
Der 8§ 6 wird wie folgt ge&ndert:

a. In der Zeile ,P 25.05¢ werden die Angaben ,praktische Ubung* durch die Angaben
,praxisorientiertes Seminar* ersetzt.

b. In der Zeile ,,P 25.09¢ werden die Angaben ,praktische Ubung* durch die Angaben
,praxisorientiertes Seminar* ersetzt.

c. Inder Zeile ,,P 25.14“ werden die Angaben ,praktische Ubung® durch die Angaben
Lpraxisorientiertes Seminar* ersetzt.

d. Inder Zeile ,P 25.20¢ werden die Angaben ,praktische Ubung** durch die Angaben
Lpraxisorientiertes Seminar* ersetzt.
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e. Inder Zeile ,P 25.24* werden die Angaben ,,praktische Ubung* durch die Angaben
Lpraxisorientiertes Seminar ersetzt.

f. Inder Zeile ,,P 25.25“ werden die Angaben ,,praktische Ubung* durch die Angaben
Lpraxisorientiertes Seminar ersetzt.

0. Inder Zeile ,,P 25.27“ werden die Angaben ,praktische Ubung durch die Angaben
,praxisorientiertes Seminar ersetzt.

h. Inder Zeile ,,P 25.30 wird die Angabe ,,6“ durch die Angabe ,,8 ersetzt.
Nach dem neuen § 6 wird der folgende § 7 eingefiigt:

.8 7 Prifungsausschuss

(1) Der Prifungsausschuss Pflege-, Hebammen- und Therapiewissenschaften regelt die
Priifungsangelegenheiten des Bachelorstudiengangs Pflege. Er besteht abweichend von § 7
Absatz 2 Rahmenprifungsordnung fir die Bachelor- und Masterstudiengénge der Hochschule
Bochum aus:

1. sechs Mitgliedern aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern, darunter
einer oder einem Vorsitzenden und ihrer oder seiner Stellvertretung,

2. zwei Mitgliedern aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gem.
8 11 Absatz 1 Nr. 2 HG NRW sowie,

3. zwei studentischen Mitgliedern.

(2) Alles Weitere ist in 8 7 der Rahmenprifungsordnung fur Bachelor- und Masterstudiengénge
der Hochschule Bochum (RPO) geregelt.*

Nach dem neuen § 7 wird der folgende § 8 eingefugt:

,»8 8 Zulassung zu einem Wahlpflichtmodul

(1) Die Lehrveranstaltungen konnen gemal denin § 59 Absatz 2 Satz 1 HG NRW genannten
Kriterien in der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrenzt werden.

(2) Die Feststellung der Begrenzung der Zahl der Teilnehmenden sowie die Festsetzung einer
Hochstzahl der Teilnehmenden erfolgt aufgrund eines begriindeten Antrags der Lehrenden bzw.
des Lehrenden durch den Fachbereichsrat und wird in geeigneter Weise bekannt gegeben. Die
Bekanntgabe hat vor Beginn des Semesters, in dem die Lehrveranstaltung stattfindet, zu erfolgen.

(3) Ubersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber die festgelegte Begrenzung, regelt auf
Antrag der Lehrenden bzw. des Lehrenden die Dekanin bzw. der Dekan oder eine von ihr bzw.
ihm beauftragte Person die Zulassung zu der Lehrveranstaltung. Die Bewerberinnen und
Bewerber sind hierbei in folgender Reihenfolge zu beriicksichtigen:

1. Studierende, die im Rahmen des von Ihnen gewahlten Studienganges auf den Besuch einer
Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind. Darauf angewiesen sind
Studierende, fur die die Lehrveranstaltung laut den Modulbeschreibungen des Moduls oder
dem Studienverlaufsplan in dem Semester bzw. Studienjahr, in  welchem die
Lehrveranstaltung angeboten wird, vorgesehen ist; zum anderen Studierende, die sich im
letzten Semester ihres Studiums laut Regelstudienzeit oder in einem spateren Semester
befinden und die Lehrveranstaltung benétigen, um ihr Studium in der Regelstudienzeit bzw.
zeitnah abzuschliel3en.

2. Studierende mit hoherem Fachsemester sind Studierenden mit niedrigerem Fachsemester



vorzuziehen.

(4) Ist innerhalb einer Gruppe nach Abs. 3 eine Auswahl erforderlich, sind die Bewerberinnen
und Bewerber in folgender Reihenfolge zu bertcksichtigen:

1. Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung oder Studierende, die die Pflege
und Erziehung von Kindern im Sinne des § 25 Abs. 5 Bundesausbildungsférderungsgesetz
(BAf6G) oder die Pflege einer pflegebedirftigen nahen Angehorigen bzw. eines
pflegebediirftigen nahen Angehdrigen in hauslicher Umgebung Gbernehmen.

2. Im Ubrigen entscheidet das Los.

(5) Das Vorliegen der Voraussetzungen fir die Berlicksichtigung nach Abs. 4 Nr. 1 ist von der
Bewerberin bzw. dem Bewerber selbst im Laufe des Bewerbungsverfahrens innerhalb der
vorgegebenen verdffentlichten Fristen gegentuber der Dekanin bzw. dem Dekan geltend zu
machen.

(6) Die Zulassung oder Ablehnung zu einer Lehrveranstaltung erfolgt unabhéngig von dem
Zeitpunkt oder der Reihenfolge der Anmeldungen zu dieser.

(7) Der Fachbereich stellt sicher, dass insgesamt so viele Platze in Lehrveranstaltungen zur
Verflgung stehen, dass alle zugelassenen Studierenden die gemalR Studienverlaufsplan und
Prifungsordnung vorgesehenen Module in der Regelstudienzeit belegen kdnnen.

(8) Die entsprechenden Wabhlablaufe und Fristen werden durch den Fachbereichsrat festgelegt
und von der Dekanin oder dem Dekan in geeigneter Weise bekannt gegeben.

(9) Der Fachbereichsrat ist regelmaBig iiber die durchgefiihrten Wahlverfahren zu informieren.

12. Die bisherigen 88 7 bis 12 werden zu §8 9 bis 14.

13. Der neue 8 9 wird wie folgt geéndert:

a. In Absatz 1 werdenin der Tabelle in der Zeile ,,P25.05* in der Spalte ,,Modulabschluss
- Sonstige Voraussetzungen (z.B. Studienleistungen)* die Angaben ,,HS Gesundheit*
durch die Angaben,HS Bochum* ersetzt.

b. In Absatz 1 werdenin der Tabelle in der Zeile ,,P25.09“ in der Spalte
,Modulabschluss - Sonstige VVoraussetzungen (z.B. Studienleistungen)« die Angaben
,»HS Gesundheit™ durch die Angaben,HS Bochum* ersetzt.

c. InAbsatz1 werdenin der Tabelle in der Zeile ,P25.14* in der Spalte
,,Modulabschluss - Sonstige Voraussetzungen (z.B. Studienleistungen) die Angaben
,»HS Gesundheit™ durch die Angaben,HS Bochum* ersetzt.

d. In Absatz1 werdenin der Tabelle in der Zeile ,,P25.15.“ in der Spalte
»Modulabschluss - Modulpriifung / Dauernach der Angabe ,,Portfolio” dic Angaben
,Fallbearbeitung (100%), Lernprozessreflexion (unbenotet)* eingefligt.

e. In Absatz1 werdenin der Tabelle in der Zeile ,,P25.20° in der Spalte
»Modulabschluss - Sonstige Voraussetzungen (z.B. Studienleistungen)” die Angaben
,»HS Gesundheit™ durch die Angaben ,HS Bochum* ersetzt.
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In Absatz 1 werden in der Tabelle in der Zeile ,,P25.24* in der Spalte
»Modulabschluss - Sonstige Voraussetzungen (z.B. Studienleistungen)“ die Angaben
,»HS Gesundheit” durch die Angaben,HS Bochum* ersetzt.

g. InAbsatz1 werdenin der Tabelle in der Zeile ,,P25.27* in der Spalte
»Modulabschluss - Sonstige Voraussetzungen (z.B. Studienleistungen)“ die Angaben
,»HS Gesundheit” durch die Angaben,HS Bochum* ersetzt.

h. In Absatz 2 werden die Angaben ,praktische Ubungen* durch die Angaben
,praxisorientierte Seminare* ersetzt.

i. Der Absatz 5 wird gestrichen.
J- Die bisherigen Absétze 6 und 7 werdenzu 5 und 6.
k. Der neue Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst:

»In den Prifungen werden die in den Modulhandbichern (vgl. § 13) genannten
Qualifikationen und Kompetenzen der Module Uberprift. Die besonderen
Prufungsinhalte der Module, die mit einer staatlichen Prifung abschlieRen, ergeben sich
aus den §8 35 bis 37 PfIAPrV sowie dem § 10.

. Indem neuen Absatz 6 wird der Satz 2 gestrichen.
14. Der neue § 10 wird wie folgt neu gefasst:

,,8 10 Staatliche Prifungen

(1) Fur die Bildung des staatlichen Prifungsausschusses gilt § 33 PfIAPrV.

(2) Prifungsleistungen dirfen nur von Personen bewertet werden, die selbst mindestens die
durch die Prifung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Die
Pruferinnen und Prifer werden gem. § 33 Abs. 4 PfIAPrV auf Vorschlag der Hochschule
Bochum von den Vorsitzenden des Prifungsausschusses gemeinsam bestimmt. Die praktische
Priifung nach § 37 Absatz 2 PTfIAPrV wird von einer Priiferin oder einem Prifernach 8 33 Absatz
1 Satz 2 Nummer 3 und einer Priferin oder einem Prifer nach 8 33 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4
abgenommen und benotet.

(3) Prifungsformen sind gem. § 32 Abs. 1 S.1 PfIAPrV schriftliche, mindliche und praktische
Prifungen. Die Prifungen werden nach dem § 9 ausgestaltet, 88 35 bis 37 PfIAPrV finden
Anwendung. Prifungen im Antwort-Wahl-Verfahren sind nicht zuldssig. Die Prifungsinhalte
sind der Anlage 5 der PfIAPrV zu entnehmen. Diese Inhalte werden kompetenzorientiert
abgefragt.

(4) Die Zulassung zur staatlichen Priifung erfolgt nach MalRgaben des 8 9. Erganzend gilt der §
34 PfIAPrV.

(5) Fur die Bewertung von Prufungsleistungen gilt 8 39 Abs. 1 PfIAPrV. Das in § 10 der
Rahmenprufungsordnung fiir die Bachelor- und Masterstudiengange der Hochschule Bochum
(RPO) aufgeflihrte Bewertungsschema an der Hochschule Bochum gilt nicht.

(6) Abweichend von 8§ 20 der Rahmenprifungsordnung fiir die Bachelor- und
Masterstudiengédnge der Hochschule Bochum (RPO) kann jede Modulpriifung, die Teil der



staatlichen Uberpriifung ist, einmal wiederholt werden, wenn die zu priifende Person die Note
,mangelhaft" oder ungentigend" erhalten hat (vgl. § 39 Abs. 3 PfIAPrV). § 19 Absatz 4 PfIAPIV
ist entsprechend anzuwenden.

(7) Das Bestehen der staatlichen Prifung zur Berufszulassung regelt 8 39 Abs. 2 PfIAPrV.

(8) Ergénzend zu § 32 der Rahmenpriifungsordnung fur die Bachelor- und Masterstudiengange
der Hochschule Bochum (RPO) wird das Zeugnis gem. 8§ 40 Abs. 2 PfIAPrV im Einvernehmen
mit der zustdndigen Behorde ausgestellt sowie das Ergebnis der staatlichen Prifung zur
Berufszulassung im Zeugnis getrennt ausgewiesen und von der zustandigen Behorde
unterzeichnet.*

15. In dem neuen 8 11 wird der Absatz 4 wie folgt neu gefasst:

»Alles Weitere ist in den §§ 26 ff. der Rahmenpriifungsordnung fiir die Bachelor- und
Masterstudiengiinge der Hochschule Bochum (RPO) geregelt.*

16. Der neue § 12 wird wie folgt neu gefasst:

,»8 12 Mobilitatsfe nster Auslandssemester

Ein Auslandsaufenthalt kann unter den VVoraussetzungen des 8 25 Rahmenpriifungsordnung fir
die Bachelor- und Masterstudiengange der Hochschule Bochum (RPO) im vierten oder achten
Semester absolviert werden. Die Modulabschlussprifungen der Module P 25.15, P 25.28 und P
25.31 missen jedoch an der Hochschule Bochum abgelegt werden.*

17. Der neue § 13 wird wie folgt gedndert:

a. In Absatz 2 werden die Angaben ,,den fachspezifischen Bestimmungen (Teil Il der
Prifungsordnung)“ durch die Angabe ,,der Studiengangspriifungsordnung* ersetzt.

b. In Absatz 3 werden die Angaben ,,den fachspezifischen Bestimmungen (Teil 11 der
Priifungsordnung) durch die Angabe ,,der Studiengangspriifungsordnung® ersetzt.

Artikel Il

Diese Anderungsordnung tritt am Tag nach ihrer Verkiindung in den Amtlichen Bekanntmachungen
der Hochschule Bochum in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats vom 10.11.2025 nach Uberpriifung durch
das Prasidium der Hochschule Bochum.

Bochum, den 24.11.2025
Hochschule Bochum

Der Préasident

gez. Wytzisk-Arens
(Prof. Dr. Andreas Wytzisk-Arens)



Studiengangsprufungsordnung fir den Bachelorstudiengang
»Pflege, B.Sc.*
im Fachbereich Pflege-, Hebammen- und Therapiewissenschaften
der Hochschule Bochum

fur Studierende mit Studienbeginn im Wintersemester 2025/2026 oder spater

vom 23.04.2025, zuletzt gedndertam 10.11.2025

Aufgrund der 882 Abs.4 Satz1, 28 Abs. 1 S. 2,64 Abs. 1 S. 1 des Gesetzes tiber die Hochschulen des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz— HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September
2014 (GV. NRW. S. 547), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes zur Starkung des Hochschulstandorts Bo -
chumim Bereich des Gesundheitswesens und zur Anderung weiterer hochschulrechtlicher Vorschriften vom
19. Dezember 2024 (GV.NRW. S. 1222) gedndert worden ist, erlasstdie Hochschule Bochum folgende
Ordnung:



Inhaltsverzeichnis

8 1 Geltungsbereich

8§ 2 Ziel des Bachelorstudienganges

8 3 Hochschulgrad

8 4 Regelstudienzeitund Workload; Studienbeginn
8 5 Spezielle Zugangsvoraussetzungen

8§ 6 Studie numfang, Studie ndaue r und Studie ninhalte
8 7 Prufungsausschuss

8§ 8 Zulassung zu einem Wahlpflichtmodul

8 9 Prifungen

§ 10 Staatliche Priifungen

8 11 Bachelorprifung

8 12 Mobilitatsfenster Auslandssemester

8 13 Modulhandbuch

§ 14 Inkrafttreten

Anlage 1: Studienverlaufsplan

10



8 1 Geltungsbereich

Diese Studiengangsprifungsordnung gilt zusammen mit der Rahmenpriifungsordnung fiir die Ba-
chelor- und Masterstudiengdnge der Hochschule Bochum (RPO) fiir den Bachelorstudiengang Pflege,
B.Sc.

8 2 Ziel des Bachelorstudienganges

(1) Ziel des primarqualifizierenden Bachelorstudiengangs ,Pflege® ist es, die wissenschaftlich und
praktisch in der Pflege ausgebildete Pflegeperson zur eigenverantwortlichen und selbststdndigen, pro-
fessionellen pflegerischen Berufsausiibung sowie zur Ausiibung erweiterter heilkundlicher Kompeten-
zen zu befahigen. Dabei werden fundiertes theoretisches Wissen sowie praxisnahe Féahigkeiten vermit-
telt, die es den Absolventen ermdglichen, komplexe pflegerische Aufgaben und therapeutische MaR-
nahmen eigenstandig zu planen und durchzufiihren. Professionelles Pflegehandeln basiert auf einem
salutogenetischen Grundverstandnis, aktuellen pflege- und bezugswissenschaftlichen Erkenntnissen
sowie einer kritischen Reflexionsfahigkeit, die die Perspektive des aktuell oder zukiinftig auf Pflege
angewiesenen Menschen in seinen sozialen Bezugssystemen und deren kontextuellen Gegebenheiten
mit einbezieht. Das Studium befahigt die Studierenden, in anspruchsvollen pflegerischen Handlungs-
feldern kompetent und souverén zu agieren und damit einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheitsver-
sorgung zu leisten.

(2) Der Studiengang entspricht den VVorgaben des Gesetzes tiber die Pflegeberufe (Pflegeberufegesetz
- PfIBG) und der Ausbildungs- und Priufungsverordnung fir die Pflegeberufe (Pflegeberufe-
Ausbildungs- und -Prufungsverordnung - PfIAPrV) und beinhaltet die staatlichen Priifungen. Die
staatlichen Priifungen fiihren bei Bestehen zur Erlaubnis zur Fiihrung der Berufsbezeichnung ,,Pflege-
fachfrau“ oder ,,Pflegefachmann®.

8 3 Hochschulgrad

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums verleint die Hochschule Bochum den akademischen Grad
»Bachelor of Science (B.Sc.)*.

8§ 4 Regelstudienzeit und Workload; Studienbeginn

(1) Die Regelstudienzeit betragt 8 Semester. Flr den Studienabschluss sind insgesamt 240 CP zu er-
werben. Néheres zur Verteilung der Module regelt der Studienverlaufsplan (Anlage).

(2) Das Studium beginnt jeweils zum Wintersemester.

8 5 Spezielle Zugangsvoraussetzungen

(1) Der Zugang zu dem Bachelorstudiengang Pflege setzt zusétzlich zu den allgemeinen Zugangsvo-
raussetzungen voraus:

1. Nachweis der gesundheitlichen Eignung,

2. Nachweis des Abschlusses eines Ausbildungsvertrages mit einem Trager des praktischen Teils
der hochschulischen Pflegeausbildung.

1"



(2) Die gesundheitliche Eignung i.S.d. Abs. 1 Ziffer 1 ist bei der Einschreibung nachzuweisen durch
die Vorlage eines Gesundheitszeugnisses mit der Bestatigung zur Eignung fir den Beruf als Pflege-
fachfrau/-mann. Das Gesundheitszeugnis darf bei VVorlage nicht &lter als drei Monate sein.

8 6 Studie numfang, Studiendauer und Studieninhalte

Das Studium besteht aus folgenden Modulen, die jeweils folgende Leistungspunkte (CP)umfassen:

P 25.01: Ein professionelles Berufs- und Rollenverstandnis mit erweiterter heilkundlicher
Verantwortung entwickeln (6 CP; 4 SWS Seminar; Workload: 180 Stunden; Pflichtmodul)

Kurzbeschreibung: Dieses Modul vermittelt grundlegendes Wissen (ber die sozialen Sicherungssys-
teme und das Gesundheitssystem, einschlie3lich Kranken- und Pflegeversicherung sowie deren Finan-
zierung. Es beleuchtet die Struktur und Akteure des Gesundheitswesens, vergleicht das deutsche Sys-
tem international und behandelt Themen wie Gesundheitsférderung, Prévention und Versorgungsma-
nagement, wobei das Berufs- und Rollenverstandnis der Pflege eine zentrale Rolle spielt. Das Modul
umfasst Inhalte, die auf den Kompetenzerwerb im Bereich der selbstdndigen und eigenverantwortli-
chen Ausiibung erweiterter heilkundlicher Tatigkeiten vorbereiten.

P 25.02: Biomedizinische Grundlagen (6 CP; 4 SWS Seminar; Workload: 180 Stunden;
Pflichtmodul)

Kurzbeschreibung: Dieses Modul vermittelt Grundkenntnisse tber die Anatomie und Physiologie des
menschlichen Korpers einschlieBlich der Fachterminologie sowie Uber medizinische Diagnose- und
Therapieverfahren. AulRerdem werden rechtliche Aspekte wie Haftungsrecht, Delegation und Vorbe-
haltsaufgaben im Gesundheitswesen behandelt. Das Modul umfasst Inhalte, die auf den Kompetenzer-
werb im Bereich der selbsténdigen und eigenverantwortlichen Austibung erweiterter heilkundlicher
Tatigkeiten vorbereiten.

P 25.03: Klinische Pflege I: Aufgaben und Konze pte der Pflege (6 CP; 4 SWS Seminar; Workload:
180 Stunden; Pflichtmodul)

Kurzbeschreibung: Dieses Modul behandelt die Geschichte der Pflege und des Pflegeberufs
einschlieBlich der Professionalisierung und Akademisierung. Es beinhaltet Konzepte zu Advanced
Nursing Practice (ANP), Pflegetheorien und -modelle von Monika Krohwinkel und Hildegard Peplau,
Pflegeprozessplanung und -dokumentation sowie Pflegediagnostik nach NANDA inklusive
allgemeiner sowie spezifischer Assessmentinstrumente.

P 25.04: Pflege als Profession I: Inter- und intrapersonelle Prozesse (6 CP; 4 SWS Seminar;
Workload: 180 Stunden; Pflichtmodul)

Kurzbeschreibung: Das Modul vermittelt grundlegende Konzepte der zwischenmenschlichen

Kommunikation, einschlieBlich Denkprozesse, systematische Denkfehler (Bias),
Wahrnehmungstheorien,  Emotionen und  Stress. Es  behandelt auch  Rollentheorien,
Gruppendynamiken, Machtverhaltnisse, Situationsanalysen sowie verschiedene

Kommunikationsformen und -theorien, einschlieflich  spezifischer — Gesprachstechniken in
unterschiedlichen Interaktionen.

P 25.05: Praxismodul 1 (6 CP; 4,60 SWS praxisorientiertes Seminar, 1,40 SWS Praxisanleitung

an
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der HS durch angeleitete Trainings; Workload: 180 Stunden; Pflichtmodul)

Kurzbeschreibung: Das Praxismodul ergénzt die praktischen Studienphasen und dient der intensiven
Reflexion. Studierende vertiefen ihre praktischen Fertigkeiten in praktischen Ubungen und angeleite-
ten Trainings und Uben das Erheben des Pflegebedarfs anhand von Fallbeispielen. Je nach Ausbil-
dungsstand werden bedarfsorientiert erganzende Themen behandelt, z.B. Bewegungskonzepte.

P 25.06: Klinische Pflege Il: Aufgaben und Konzepte der Pflege (6 CP; 4 SWS Seminar;
Workload: 180 Stunden; Pflichtmodul)

Kurzbeschreibung: Dieses Modul vertieft die Inhalte zu Pflegetheorien, -modellen und pflegerischen
Interventionen. Darliber hinaus werden spezifische Krankheitsbilder bei Menschen aller Altersklassen
in Bereichen wie Horen und Sehen, Bewusstsein, Bewegung, Erndhrungsproblemen und Ausschei-
dungsproblemen im Kontext der Pflege- und Therapieprozesse dieser Krankheitsbilder behandelt. Das
Modul umfasst Inhalte, die auf den Kompetenzerwerb im Bereich der selbstdndigen und eigenverant-
wortlichen Ausuibung erweiterter heilkundlicher Tatigkeiten vorbereiten.

P 25.07: Grundlagen pflegerischer Interventionen bei Diagnostik und Therapie | (6 CP; 4 SWS
Seminar; Workload: 180 Stunden; Pflichtmodul)

Kurzbeschreibung: Das Modul umfasst das hygienische Handeln mit den Grundlagen der Infektiolo-
gie, des Infektionsschutzes und den MalRnahmen der Basishygiene. Weiterhin wird der Umgang mit
Arzneimitteln einschlieBlich Pharmakokinetik, Arzneimittelgesetz, Umgang mit Arzneimitteln und
deren Wirkungen behandelt. Vertiefend werden pflegerische Interventionen bei Diagnostik und Thera-
pie einschlieBlich Haftungsrecht, Delegation, Transfusionsgesetz und labordiagnostische Verfahren
thematisiert. Das Modul umfasst Inhalte, die auf den Kompetenzerwerb im Bereich der selbstdndigen
und eigenverantwortlichen Ausiibung erweiterter heilkundlicher Tatigkeiten vorbereiten.

P 25.08: Menschen in besonderen Lebenssituationen: Im héheren und héchsten Lebensalter (6
CP; 4 SWS Seminar; Workload: 180 Stunden; Pflichtmodul)

Kurzbeschreibung: Das Modul behandelt grundlegende Alterstheorien und demographische Entwick-
lungen sowie soziale, psychologische und biologische Aspekte des Alterns. Weitere Themen sind Al-
tersarmut, Gesundheitsversorgung &lterer Menschen mit Migrationshintergrund, Herausforderungen
der Hochaltrigkeit und Anpassung an Technologie und Klima im Alter. Zudem werden Alterserkran-
kungen wie Parkinson, Demenz und Osteoporose behandelt, einschlielRlich der Ursachen, Symptome,
Diagnostik, Therapieansatze und psychosozialen Unterstiitzung. Das Modul umfasst Inhalte, die auf
den Kompetenzerwerb im Bereich der selbstandigen und eigenverantwortlichen Auslibung erweiterter
heilkundlicher Tatigkeiten vorbereiten.

P 25.09: Praxismodul Il (12 CP; 4,87 SWS praxisorientiertes Seminar, 1 SWS eReflexionsseminar,
2,13 SWS Praxisanleitung an der HS durch angeleitete Trainings; Workload: 360 Stunden;
Pflichtmodul)

Kurzbeschreibung: Das Praxismodul ergénzt die praktischen Studienphasen und dient der intensiven
Reflexion. Studierende vertiefen ihre praktischen Fertigkeiten in praktischen Ubungen und angeleite-
ten Trainings und Uben das Erheben des Pflegebedarfs anhand von Fallbeispielen. Je nach Ausbil-
dungsstand werden bedarfsorientiert ergdnzende Themen behandelt, z.B. Bewegungskonzepte.
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P 25.10: Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungsmethoden I: Wissenschaftliches Arbeiten
(6 CP; 4 SWS Seminar; Workload: 180 Stunden; Pflichtmodul)

Kurzbeschreibung: Das Modul behandelt grundlegende Aspekte der Pflege als wissenschaftliche Dis-
ziplin, insbesondere im Kontext der Pflegewissenschaft und Pflegeforschung. Es beinhaltet grundle-
gende Inhalte zum Kompetenzaufbau im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens sowie die Thema-
tiken des professionellen Selbstverstandnisses und lebenslangen Lernens in der Pflege.

P 25.11: Grundlagen pflegerischer Interventionen bei Diagnostik und Therapie Il (6CP; 4 SWS
Seminar; Workload: 180 Stunden; Pflichtmodul)

Kurzbeschreibung: In diesem Modul werden chirurgische und endoskopische Eingriffe sowie die pra-,
intra- und postoperative Pflege von pflegebedirftigen Menschen in verschiedenen Settings behandelt.
Es umfasst spezifische Aspekte der Pflege bei ausgewéhlten chirurgischen Eingriffen, im Kontext des
Schmerzmanagements, des Trauma- und Delirmanagements sowie des Wundmanagements. Das Mo-
dul umfasst Inhalte, die auf den Kompetenzerwerb im Bereich der selbstandigen und eigenverantwort-
lichen Ausubung erweiterter heilkundlicher Tatigkeiten vorbereiten.

P 25.12: Menschen in besonderen Lebenssituationen: Am Anfang des Lebens, Kinder und
Jugendliche I (6 CP; 4 SWS Seminar; Workload: 180 Stunden; Pflichtmodul)

Kurzbeschreibung: Das Modul umfasst die Themen Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Es
behandelt die interdisziplindre Betreuung, die Physiologie und Pathophysiologie dieser Phasen sowie
rechtliche und ethische Aspekte wie Mutterschutz. Weitere Themen sind das Stillen, die S&uglingser-
nahrung, mdgliche fetale und neonatale Schédigungen sowie die Pflege und das Handling von Friih-
und Neugeborenen, einschliellich Erstversorgung, therapeutischer Interventionen und Entlassungsma-
nagement. Das Modul umfasst Inhalte, die auf den Kompetenzerwerb im Bereich der selbstéandigen
und eigenverantwortlichen Austibung erweiterter heilkundlicher Tatigkeiten vorbereiten.

P 25.13: Menschen in besonderen Lebenssituationen: In hoch belastenden und kritischen
Lebenssituationen I (6 CP; 4 SWS Seminar; Workload: 180 Stunden; Pflichtmodul)

Kurzbeschreibung: Das Modul behandelt ausgewéhlte Storungen und Erkrankungen bei Menschen
aller Altersstufen mit einem Tracheostoma, akuten und chronischen Atemwegsproblemen, Erkrankun-
gen des Herz-Kreislauf-Systems und des Blutes, Storungen des Stoffwechsels und Hormonsystems
sowie spezifischen Ernahrungs- oder Ausscheidungsproblemen. Es werden Kenntnisse und Fertigkei-
ten zur umfassenden Pflegeplanung, -durchfiihrung und -evaluation in diesen spezialisierten Bereichen
der Pflegepraxis vermittelt. Das Modul umfasst Inhalte, die auf den Kompetenzerwerb im Bereich der
selbstandigen und eigenverantwortlichen Austibung e rweiterter heilkundlicher Tatigkeiten vorberei-
ten.

P 25.14: Praxismodul 111 (6 CP; 3,40 SWS praxisorientiertes Seminar, 2,60 SWS Praxisanleitung an
der HS durch angeleitete Trainings; Workload: 180 Stunden; Pflichtmodul)

Kurzbeschreibung: Das Praxismodul ergénzt die praktischen Studienphasen und dient der intensiven
Reflexion. Studierende vertiefen ihre praktischen Fertigkeiten in praktischen Ubungen und angeleite-
ten Trainings und Uben das Erheben des Pflegebedarfs anhand von Fallbeispielen. Je nach Ausbil-
dungsstand werden bedarfsorientiert ergdnzende Themen behandelt, z.B. Bewegungskonzepte.
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P 25.15: Praxismodul 1V (30 CP;4 SWS eReflexionsseminar; Workload: 900 Stunden; Pflichtmodul)

Kurzbeschreibung: Das Praxismodul ergénzt die praktischen Studienphasen und dient der intensiven
Reflexion. Studierende vertiefen ihre praktischen Fertigkeiten in praktischen Ubungen und angeleite-
ten Trainings und Uben das Erheben des Pflegebedarfs anhand von Fallbeispielen. Je nach Ausbil-
dungsstand werden bedarfsorientiert ergdnzende Themen behandelt, z.B. Bewegungskonzepte.

P 25.16: Wissenschatftliches Arbeiten und Forschungsmethoden I1: Forschungsmethoden (6 CP;
4 SWS Seminar; Workload: 180 Stunden; Pflichtmodul)

Kurzbeschreibung: Das Modul bietet eine Einflihrung in den Forschungsprozess und deckt die Grund-
lagen quantitativer und qualitativer Forschung ab. Studierende lernen Methoden zur Datenerhebung
und -auswertung kennen, einschliellich Gtekriterien, Stichprobenauswahl und -gréfie sowie statisti-
sche Verfahren flir beide Forschungsansatze.

P 25.17: Menschen in besonderen Lebenssituationen: In hoch belastenden und Kritischen
Lebenssituationen Il (6 CP; 4 SWS Seminar; Workload: 180 Stunden; Pflichtmodul)

Kurzbeschreibung: Das Modul behandelt ausgewahlte Storungen und Erkrankungen bei Menschen
aller Altersstufen mit organtbergreifenden Infektionen, akutem Delir, HIVV/AIDS, Querschnittsyn-
drom, neurologischen oder neurotraumatischen Krankheitsbildern. Es werden Kenntnisse und Fertig-
keiten zur umfassenden Pflegeplanung, -durchfiihrung und -evaluation in diesen spezialisierten Berei-
chen der Pflegepraxis vermittel.

P 25.18: Menschen in besonderen Lebenssituationen: Am Anfang des Lebens, Kinder und
Jugendliche 11 (6 CP; 4 SWS Seminar; Workload: 180 Stunden; Pflichtmodul)

Kurzbeschreibung: Das Modul konzentriert sich auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen,
einschlieBlich Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen, Entwicklungsforderung und spezifische Pflegein-
terventionen bei verschiedenen Krankheiten. Dartiber hinaus werden Themen wie Kinderschutz und
Schulgesundheitspflege behandelt. Das Modul umfasst Inhalte, die auf den Kompetenzerwerb im Be-
reich der selbstandigen und eigenverantwortlichen Ausiibung erweiterter heilkundlicher Tatigkeiten
vorbereiten.

P 25.19: Pflege als Profession I1: Interprofessionelles Handeln (6 CP; 4 SWS Seminar; Workload:
180 Stunden; Pflichtmodul)

Kurzbeschreibung: Das Modul befasst sich mit der Planung, Organisation und Durchfiihrung von
Pflege- und Therapieprozessen in hochkomplexen Situationen einschlieRlich der Verordnung von Me-
dizinprodukten und Hilfsmitteln. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der interprofessionellen Zu-
sammenarbeit sowie auf der Rolle der Pflegekraft als Bindeglied zwischen Patienten aller Altersgrup-
pen und dem interprofessionellen Team. Im Modul werden zudem interprofessionelle Kommunikation
und Konfliktmanagementtechniken trainiert. Das Modul vermittelt Kompetenzen im Bereich der selb-
standigen und eigenverantwortlichen Ausiibung erweiterter heilkundlicher Tatigkeiten.

P 25.20: Praxismodul V (6 CP; 3,67 SWS praxisorientiertes Seminar, 2,33 SWS Praxisanleitung an
der HS durch angeleitete Trainings; Workload: 180 Stunden; Pflichtmodul)

Kurzbeschreibung: Das Praxismodul ergénzt die praktischen Studienphasen und dient der intensiven
Reflexion. Studierende vertiefen ihre praktischen Fertigkeiten in praktischen Ubungen und angeleite-

15



ten Trainings und (ben das Erheben des Pflegebedarfs anhand von Fallbeispielen. Je nach Ausbil-
dungsstand werden bedarfsorientiert erganzende Themen behandelt, z.B. Bewegungskonzepte.

P 25.21: Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungsmethoden 111: Evidenzbasierte
Pflegepraxis (6 CP; 4 SWS Seminar; Workload: 180 Stunden; Pflichtmodul)

Kurzbeschreibung: Das Modul umfasst die Grundlagen des Evidence-Based Nursing (EBN) sowie die
Anwendung des EBN-Modells. Es behandelt die Bewertung von Forschungsergebnissen, die Nutzung
von Softwaretools zur Literaturrecherche und Evidenzaufarbeitung, Zukunftstechnologien wie KiI-
basierte Entscheidungshilfen, Evidenzbasierung in pflegerischen Interventionsklassifikationen, inter-
professionelle Implementationsmodelle sowie Qualitdtsmanagement und gesellschaftliche Aushand-
lungsprozesse zur Pflege- und Versorgungsqualitat.

P 25.22: Menschen in besonderen Lebenssituationen: Menschen mit chronischen Erkrankungen
(6 CP; 4 SWS Seminar; Workload: 180 Stunden; Pflichtmodul)

Kurzbeschreibung: Das Modul behandelt die Epidemiologie chronischer und lebenslimitierender Er-
krankungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Es umfasst auch theoretische Ansétze zum
Krankheitserleben, Palliativpflege, sowie spezifische Pflegeinterventionen bei bdsartigen Neubildun-
gen, rheumatischen Erkrankungen, neurologischen und neuromuskuldren Stérungen. Psychische Ver-
haltensstérungen nach DSM-5-Klassifikation, Steuerung von Versorgungsprozessen, Familienpflege,
sozialrechtliche Aspekte, Beratungsangebote und neue Technologien wie Telemedizin und Robotik
sind ebenfalls Bestandteil des Moduls.

P 25.23: Pflege als Profession I11: Emotionale Kompetenz und ethische Entscheidungsprozesse (6
CP; 4 SWS Seminar; Workload: 180 Stunden; Pflichtmodul)

Kurzbeschreibung: Das Modul behandelt grundlegende Themen wie professionelle N&he und Distanz,
Macht und Gewalt in verschiedenen Kontexten, erlernte Hilflosigkeit, sowie emotionale Belastungen
und Bewdltigungsstrategien. Weitere Inhalte sind ethische Prinzipien, sowie palliative Pflege und
Sterbeprozesse im kulturellen und rechtlichen Kontext.

P 25.24: Praxismodul VI (12 CP; 4,87 SWS praxisorientiertes Seminar, 1 SWS eReflexionsseminar,
2,13 SWS Praxisanleitung an der HS durch angeleitete Trainings; Workload: 360 Stunden;
Pflichtmodul)

Kurzbeschreibung: Das Praxismodul erganzt die praktischen Studienphasen und dient der intensiven
Reflexion. Studierende vertiefen ihre praktischen Fertigkeiten in praktischen Ubungen und angeleite-
ten Trainings und (ben das Erheben des Pflegebedarfs anhand von Fallbeispielen. Je nach Ausbil-
dungsstand werden bedarfsorientiert ergdnzende Themen behandelt, z.B. Bewegungskonzepte.

P 25.25: Heilkunde I: Wunde, Demenz, Diabetes Mellitus (12 CP; 4 SWS Seminar, 4 SWS
praxisorientiertes Seminar; Workload: 360 Stunden; Pflichtmodul)

Kurzbeschreibung: Das Modul behandelt vermittelt erweiterte heilkundliche Kompetenzen fir Pflege-
und Therapieprozesse bei Menschen aller Altersklassen in diabetischer Stoffwechsellage, mit
chronischen Wunden oder Demenz. Es beinhaltet vertiefende Aspekte der Pathophysiologie und
Epidemiologie dieser Erkrankungen sowie die Entwicklung individueller Pflege- und Therapieplane.
Weiterhin werden Kommunikationstechniken und ethische/rechtliche Rahmenbedingungen in der
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Versorgung thematisiert. Das Modul vermittelt Kompetenzen im Bereich der selbstéandigen und
eigenverantwortlichen Austbung erweiterter heilkundlicher Tatigkeiten.

P 25.26: Menschen in besonderen Lebenssituationen: Sektorentibergreife nde Versorgung / Case
Management (6 CP; 4 SWS Seminar; Workload: 180 Stunden; Pflichtmodul)

Kurzbeschreibung: Das Modul behandelt die Grundlagen des Case Managements, einschlieflich sek-
torentbergreifender Versorgung und systemtheoretischer Ansatze. Es befasst sich zudem mit interdis-
ziplindrer und interprofessioneller Versorgung, ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, der
Evidenzbasierung im individuellen Fall sowie der Implementierung von Leitlinien und Standards.

P 25.27: Praxismodul VII (12 CP; 2 SWS praxisorientiertes Seminar, 4 SWS Praxisanleitung an der
HS durch angeleitete Trainings; Workload: 180 Stunden; Pflichtmodul)

Kurzbeschreibung: Das Praxismodul ergénzt die praktischen Studienphasen und dient der intensiven
Reflexion. Studierende vertiefen ihre praktischen Fertigkeiten in praktischen Ubungen und angeleite-
ten Trainings und Uben das Erheben des Pflegebedarfs anhand von Fallbeispielen. Eine zentrale Rolle
spielt die Vorbereitung auf die staatliche praktische Prifung zur Erlangung der Berufszulassung.

P 25.28: Heilkunde Il: Wunde, Demenz, Diabetes Mellitus (6 CP; 1 SWS eReflexionsseminar;
Workload: 180 Stunden; Pflichtmodul)

Kurzbeschreibung: Das Modul vertieft die Inhalte zum Erwerb erweiterter heilkundlicher VVerantwor-
tung fur Pflege- und Therapieprozesse bei Menschen aller Altersklassen in diabetischer Stoffwechsel-
lage, mit chronischen Wunden oder Demenz. Es beinhaltet Reflexionsveranstaltungen zur Anwendung
und Weiterentwicklung dieser Kenntnisse in der praktischen Pflege. Das Modul vermittelt Kompeten-
zen im Bereich der selbstédndigen und eigenverantwortlichen Ausiibung erweiterter heilkundlicher T&-
tigkeiten.

P 25.29: Wahlpflichtmodul (6 CP; 4 SWS Seminar; Workload: 180 Stunden; Wabhlpflichtmodul)
Die Studierenden wahlen gem. 8 6 einen der folgenden Wahlpflichtbereiche:
P 25.29A: Qualitatsentwicklung

Kurzbeschreibung: Das Modul befasst sich mit den Grundlagen, der Entwicklung und der
Anwendung des Qualititsmanagements im Gesundheitswesen. Es umfasst Systeme,
Standards, Methoden wie Qualitatszirkel und kontinuierliche Verbesserung sowie Fehler- und
Risikomanagement, Qualititsindikatoren, Prozessmanagement und Audits.

oder

P 25.29B: Pflegeberatung

Kurzbeschreibung: Das Modul konzentriert sich auf die Entwicklung zentraler Kompetenzen
fiur Pflegeberater in Gespréchsfuhrung und Beratung. Dies umfasst die Féhigkeiten in der
Kommunikation sowie das Verstandnis und die Umsetzung der Pflegeberatung nach den
Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes. Zudem werden rechtliche Grundlagen des
Sozialrechts sowie spezifische Felder des Pflegerechts behandelt.

oder

P 25.29C: Freies Wahimodul
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Die Studierenden koénnen aus dem Angebot der Hochschule oder dem Angebot anderer
Hochschulen ein Modul frei wéhlen. Die Lehrform ist abhéngig vom gewahlten Modul.

P 25.30: Wahlpflichtmodul (6 CP; 4 SWS Seminar; Workload: 180 Stunden; Wahlpflichtmodul)
Die Studierenden wahlen gem. 8 8 einen der folgenden Wahlpflichtbereiche:

P 25.30A: Global Health

Kurzbeschreibung: Das Modul behandelt die Auswirkungen der globalen Erwarmung auf die
Gesundheit, gibt einen Uberblick tber internationale Gesundheitsorganisationen und diskutiert
die Bedeutung der nachhaltigen Entwicklungsziele fir die Gesundheit. Es beleuchtet zudem
globale Krankheitslasten und -trends, soziale und okologische Gesundheitsdeterminanten
sowie politische, 6konomische und ethische Aspekte.

oder

P 25.30B: Praxisanleitung

Kurzbeschreibung: Im Modul werden grundlegende Kompetenzen vermittelt, um effektiv in
der Ausbildung von Pflegekraften zu agieren. Inhalte umfassen rechtliche Aspekte,
padagogische Modelle, interdisziplindre Zusammenarbeit und Mdglichkeiten zur persénlichen
Weiterentwicklung.

oder

P 25.30C: Freies Wahimodul

Die Studierenden kdnnen aus dem Angebot der Hochschule oder dem Angebot anderer
Hochschulen ein Modul frei wahlen. Die Lehrform ist abhéngig vom gewahlten Modul.

P 25.31: Bachelorarbeit und Kolloquium (12 CP; 1 SWS Kolloquium, 1 SWS eSeminar; Workload:
360 Stunden; Pflichtmodul)

Kurzbeschreibung: Das Modul Bachelorarbeit gibt einen umfassenden Uberblick tiber Forschungsme-
thoden in den relevanten Disziplinen, unterstitzt bei der prézisen Formulierung von Forschungsfragen
und vermittelt Kenntnisse tber Evaluationstechniken und Methoden der Datenauswertung. Es beglei-
tet die Studierenden durch den gesamten Forschungsprozess von der Konzeption bis zur Auswertung
der Ergebnisse.

§ 7 Prifungsausschuss

(1) Der Prufungsausschuss Pflege-, Hebammen- und Therapiewissenschaften regelt die Priifungsan-
gelegenheiten des Bachelorstudiengangs Pflege. Er besteht abweichend von 8 7 Absatz 2 Rahmen-
prufungsordnung fir die Bachelor- und Masterstudiengénge der Hochschule Bochum aus:

1. sechs Mitgliedern aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern, darunter
einer oder einem Vorsitzenden und ihrer oder seiner Stellvertretung,

2. zwei Mitgliedern aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gem. §
11 Absatz 1 Nr. 2 HG NRW sowie,
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3. zwei studentischen Mitgliedern.

(2) Alles Weitere ist in 8 7 der Rahmenprifungsordnung flr Bachelor- und Masterstudiengange der
Hochschule Bochum (RPO) geregelt.

8§ 8 Zulassung zu einem Wahlpflichtmodul

(1) Die Lehrveranstaltungen konnen gemaR den in § 59 Absatz 2 Satz 1 HG NRW genannten Krite-
rien in der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrenzt werden.

(2) Die Feststellung der Begrenzung der Zahl der Teilnehmenden sowie die Festsetzung einer Hochst-
zahl der Teilnehmenden erfolgt aufgrund eines begriindeten Antrags der Lehrenden bzw. des Lehren-
den durch den Fachbereichsrat und wird in geeigneter Weise bekannt gegeben. Die Bekanntgabe hat
vor Beginn des Semesters, in dem die Lehrveranstaltung stattfindet, zu erfolgen.

(3) Ubersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber die festgelegte Begrenzung, regelt auf An-
trag der Lehrenden bzw. des Lehrenden die Dekanin bzw. der Dekan oder eine von ihr bzw. ihm beauf-
tragte Person die Zulassung zu der Lehrveranstaltung. Die Bewerberinnen und Bewerber sind hierbei in
folgender Reihenfolge zu beriicksichtigen:

1. Studierende, die im Rahmen des von Ihnen gewdhlten Studienganges auf den Besuch einer
Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind. Darauf angewiesen sind Studie-
rende, fir die die Lehrveranstaltung laut den Modulbeschreibungen des Moduls oder dem
Studienverlaufsplan in dem Semester bzw. Studienjahr, in welchem die Lehrveranstaltung
angeboten wird, vorgesehen ist; zum anderen Studierende, die sich im letzten Semester ihres
Studiums laut Regelstudienzeit oder in einem spateren Semester befinden und die Lehrver-
anstaltung bendtigen, um ihr Studium in der Regelstudienzeit bzw. zeitnah abzuschlieRen.

2. Studierende mit hoherem Fachsemester sind Studierenden mit niedrigerem Fachsemester
vorzuziehen.

(4) Ist innerhalb einer Gruppe nach Abs. 3 eine Auswahl erforderlich, sind die Bewerberinnen und
Bewerber in folgender Reihenfolge zu berucksichtigen:

1. Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung oder Studierende, die die Pflege
und Erziehung von Kindern im Sinne des § 25 Abs. 5 Bundesausbildungsférderungsgesetz
(BAf6G) oder die Pflege einer pflegebedirftigen nahen Angehdrigen bzw. eines pflegebe-
dirftigen nahen Angehérigen in hduslicher Umgebung tUbernehmen.

2. Im Ubrigen entscheidet das Los.

(5) Das Vorliegen der Voraussetzungen fur die Berlcksichtigung nach Abs. 4 Nr. 1 ist von der Be-
werberin bzw. dem Bewerber selbst im Laufe des Bewerbungsverfahrens innerhalb der vorgegebenen
veroffentlichten Fristen gegentiber der Dekanin bzw. dem Dekan geltend zu machen.

(6) Die Zulassung oder Ablehnung zu einer Lehrveranstaltung erfolgt unabhéngig von dem Zeitpunkt
oder der Reihenfolge der Anmeldungen zu dieser.

(7) Der Fachbereich stellt sicher, dass insgesamt so viele Platze in Lehrveranstaltungen zur Verfiigung
stehen, dass alle zugelassenen Studierenden die gemal3 Studienverlaufsplan und Prifungsordnung vor-
gesehenen Module in der Regelstudienzeit belegen kdnnen.
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(8) Die entsprechenden Wahlablaufe und Fristen werden durch den Fachbereichsrat festgelegt und von
der Dekanin oder dem Dekan in geeigneter Weise bekannt gegeben.

(9) Der Fachbereichsrat ist regelmalig tber die durchgefiihrten Wahlverfahren zu informieren.
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(2) Die Module P 25.01 bis P 25.28 setzen die Anwesenheit bei den jeweiligen Lehrveranstaltungen
(Seminare, Reflexionsseminare, praxisorientierte Seminare) voraus. Die Lernziele dieser Module kon-
nen nur durch die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen erreicht werden, da in Gruppenarbeits- und
Reflexionsphasen bestimmte Prozesse gemeinsam mit den anderen Studierenden durchlebt bzw. Auf-
gaben aktiv tbernommen und Erfahrungen reflektiert werden. Die Anwesenheit bei den Lehrveranstal-
tungen muss mit einem Anteil von mindestens 90 Prozent nachgewiesen werden. Sofern dies im Ein-
zelfall aus einem triftigen Grund nicht madglich ist, kann die*der Modulverantwortliche entscheiden,
ob die verpassten Lehrinhalte auf andere Art nachgeholt werden kénnen.

(3) Die Module P 25.05, P 25.09, P 25.14, P 25.15, P 25.20, P 25.24, P 25.25 und P 25.27 setzen (ne-
ben der Anwesenheit bei den Lehrveranstaltungen) die Anwesenheit bei den Praxisanleitungen an der
Hochschule Bochum (angeleitete Trainings) voraus. Die Lernziele dieser Module kdnnen nur durch
die Teilnahme an den Praxisanleitungen an der Hochschule Bochum vertieft und gefestigt werden, da
dort in Gruppenarbeits- und Reflexionsphasen bestimmte Prozesse erlebt bzw. Aufgaben aktiv (ber-
nommen und Handlungen/Fertigkeiten reflektiert werden. Die Anwesenheit bei den Praxisanleitungen
an der Hochschule Bochum ist mit 90 Prozent nachzuweisen. Sofern dies im Einzelfall aus einem trif-
tigen Grund nicht mdglich ist, entscheidet die*der Modulverantwortliche, wie die verpassten Lehrin-
halte auf andere Art nachgeholt werden konnen.

(4) Die Module P 25.05, P 25.09, P 25.14, P 25.15, P 25.20, P 25.24, P 25.27 und P 25.28 erfordern
(neben der Anwesenheit bei den Lehrveranstaltungen und Praxisanleitungen an der Hochschule Bo-
chum) den Nachweis der erbrachten Praxisstunden. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn mindestens
90 Prozent der im Modulhandbuch verankerten Praxisstunden absolviert wurden.

(5) In den Prufungen werden die in den Modulhandbiichern (vgl. § 13) genannten Qualifikationen und
Kompetenzen der Module Uberprift. Die besonderen Priifungsinhalte der Module, die mit einer staat-
lichen Prufung abschliel3en, ergeben sich aus den 8§ 35 bis 37 PfIAPrV sowie dem § 10.

(6) Sofern in Abs. 1 nicht anders ausgewiesen ist, werden die Prifungen in deutscher Sprache absol-
viert.

8 10 Staatliche Prifungen

(1) Fur die Bildung des staatlichen Prifungsausschusses gilt 8§ 33 PfIAPrV.

(2) Prifungsleistungen dirfen nur von Personen bewertet werden, die selbst mindestens die durch die
Prifung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Die Priferinnen und Prifer
werden gem. § 33 Abs. 4 PfIAPrV auf VVorschlag der Hochschule Bochum von den Vorsitzenden des
Prifungsausschusses gemeinsam bestimmt. Die praktische Prifung nach § 37 Absatz 2 PfIAPrV wird
von einer Priferin oder einem Priufer nach § 33 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 und einer Priiferin oder
einem Prifer nach 8 33 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 abgenommen und benotet.

(3) Prufungsformen sind gem. § 32 Abs. 1 S.1 PfIAPrV schriftliche, miindliche und praktische Pru-
fungen. Die Prifungen werden nach dem § 9 ausgestaltet, 88 35 bis 37 PfIAPrV finden Anwendung.
Prufungen im Antwort-Wahl-Verfahren sind nicht zuldssig. Die Priifungsinhalte sind der Anlage 5 der
PfIAPrV zu entnehmen. Diese Inhalte werden kompetenzorientiert abgefragt.

(4) Die Zulassung zur staatlichen Prifung erfolgt nach MaRgaben des § 9. Erganzend gilt der 8 34
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PfIAPIV.

(5) Far die Bewertung von Prifungsleistungen gilt § 39 Abs. 1 PfIAPrV. Das in 8 10 der Rahmenprii-
fungsordnung fiir die Bachelor- und Masterstudiengédnge der Hochschule Bochum (RPO) aufgefuhrte
Bewertungsschema an der Hochschule Bochum gilt nicht.

(6) Abweichend von § 20 der Rahmenprifungsordnung fir die Bachelor- und Masterstudiengange der
Hochschule Bochum (RPO) kann jede Modulpriifung, die Teil der staatlichen Uberprifung ist, einmal

wiederholt werden, wenn die zu priifende Person die Note ,,mangelhaft" oder ungeniigend" erhalten
hat (vgl. 8 39 Abs. 3 PfIAPrV). 8 19 Absatz 4 PfIAPrV ist entsprechend anzuwenden.

(7) Das Bestehen der staatlichen Prufung zur Berufszulassung regelt 8 39 Abs. 2 PTIAPrV.

(8) Ergénzend zu § 32 der Rahmenpriifungsordnung flr die Bachelor- und Masterstudiengénge der
Hochschule Bochum (RPO) wird das Zeugnis gem. 8 40 Abs. 2 PfIAPrV im Einvernehmen mit der
zustandigen Behorde ausgestellt sowie das Ergebnis der staatlichen Prifung zur Berufszulassung im
Zeugnis getrennt ausgewiesen und von der zustandigen Behdrde unterzeichnet.

§ 11 Bachelorprifung

(1) Die Ausgabe eines Themas fir die Bachelorarbeit erfolgt frihestens nach Erreichen von 144 Leis-
tungspunkten, wobei mindestens 12 CP aus Modulen des Bereichs (E) Wissenschaftliches Arbeiten und
Forschungsmethoden stammen mussen. Die Abschlussnote der Bachelorarbeit flieRt mit 5 Prozent in
die Gesamtnote des Studiums ein.

(2) Die Bachelorarbeit kann bei VVorliegen der VVoraussetzungen nach Abs. 1 beim Prifungsamt nach
Rucksprache mit der*dem Prifer*in angemeldet werden.

(3) Fur den Abschluss des Moduls, in dem die Bachelorarbeit verfasst wird, wird zusétzlich eine
mindliche Prufung (Kolloquium) vorausgesetzt. Die mundliche Prifung muss zum Bestehen des Mo-
duls mit mindestens ,ausreichend” (4,0) bewertet werden und geht mit einer Gewichtung von 30 Pro-
zent in die Gesamtnote des Moduls ein. Die Dauer der miindlichen Prifung betragt 30 Minuten.

(4) Alles Wetitere ist in den 8§ 26 ff. der Rahmenprifungsordnung fir die Bachelor- und Masterstudi-
engange der Hochschule Bochum (RPO) geregelt.

8 12 Mobilitatsfenster Auslandssemester

Ein Auslandsaufenthalt kann unter den Voraussetzungen des 8 25 Rahmenpriifungsordnung fir die
Bachelor- und Masterstudiengdnge der Hochschule Bochum (RPO) im vierten oder achten Semester
absolviert werden. Die Modulabschlusspriifungen der Module P 25.15, P 25.28 und P 25.31 missen
jedoch an der Hochschule Bochum abgelegt werden.

8§ 13 Modulhandbuch

(1) Das Modulhandbuch enthélt ausfihrliche Beschreibungen der Modulinhalte und der Qualifikati-
onsziele. Es kann zudem Literaturempfehlungen sowie sonstige Hinweise zum Studium enthalten.

(2) Das Modulhandbuch enthélt ferner Ausziige der wesentlichen Inhalte dieser Studiengangsprii-
fungsordnung zur Information der Studierenden.
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(3) Mit Ausnahme der Ausziige aus der Studiengangsprifungsordnung wird das Modulhandbuch von
den fur den Studiengang verantwortlichen Personen erstellt. Es ist sicherzustellen, dass den Studieren-
den spatestens zu Beginn eines jeden Semesters eine aktuelle und fiir das Semester verbindliche Fas-
sung des Modulhandbuchs zuganglich ist.

8 14 Inkrafttreten

(1) Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veroffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der
Hochschule Bochum in Kraft. Sie findet auf alle Studierenden Anwendung, die ihr Studium zum Win-
tersemester 2025/2026 oder spater begonnen haben.

(2) Die gem. Studienverlaufsplan (Anlage 1) vorgesehenen Lehrveranstaltungen werden wie folgt
erstmalig angeboten:

1. Fachsemester: Wintersemester 2025/2026
2. Fachsemester: Sommersemester 2026
3. Fachsemester: Wintersemester 2026/2027
4. Fachsemester: Sommersemester 2027
5. Fachsemester: Wintersemester 2027/2028
6. Fachsemester: Sommersemester 2028

Anlage 1: Studienverlaufsplan

28



UIPOYJOWSIUNYISIO ] pun UdUOEN)ISSUIQI T a3oyy{ 1op

J9qIRIO[RYORE] yowaaq iy diyesy SpunyeH UDIIDGLY SAYII[JRYOSUISSIA S[npowsrxelq uorssajo1{ sfe 332 d UDIOPUOSAQ UT UAYISU AT a1dozuoy] pun uaqedjny
:H ya13.13g BoR BIEIET: | o Yo1aIdg o Yo13Idg H(L'BIEIET: | Ho X BIEIET: | :g Ya13.I3g RARIEXET: |
wnimbofoy = 10
IPUILIDG SILIUIHOSIXEI] = Sod
JTRUIUIDSSUOIXA[JOY = SY
TPUIWRS = S
uadunynad uddunynig ¢ Sunynad Sunynad § Sunynad | udgunynid § uddunynid Sunjnid ¢
4D 0¢ 4D 0€¢ dD 0¢ 4D 0¢ dD 0¢ 4D 0¢ dD 0¢ dD 0¢
SMS 11 SMS 81 SMS 81 SMS 7T SMS ¥ SMS 72 SMS 0T SMS 72
dD7l | sod | sms9 | adzr [S¥2°SOd| sms9 | dD9 | sod | sms9 | adoc | su> [ smSt | dD9 | sod | sms9 | adzr [SU°°SOd] smsSs | 409 | sod | smso

A [MPOWSXEI] TII [npOwSTxeld. IR EQUESIXEL| I [npowsierq

TIA InpowsIXe1d IA [npowssixelq

LTSTd yTstd

rrstd 60'STd £0'std

[npouwiEpm e
Sunyopuesxer] e AI [NPOWSIXe1] g
EoH [8QO[D SI'STd -9[jd 1op21dozuo pun ueqesyNy
I yorsaqyyaI diyes 2] 939 d dyostuIy
0€'STd £€0°Std
SMS a9 [ s [ smsy
[npouep e
3 93
HERATRI 11 ardex ordesy ]
BIFRAESTENET) O -y [, pun y1souSer(] 10q USUOIUIA pun y1souser( 19q USUOIUIA
3T yorRqyyay diyem -1oju Joyostagaryd usSerpunin -1oyu Joyostagoryd [punin (PHTED) S ER AT O
6T'std 1rsed L0'sTd 0'std
49 | s [smsy | ad9 [ s [ smsy | 409 s [ smsy
UMD
sixe1da3a)J 9)101SeqZUSPIAT UapoY1aWS3UNydSIO | UINIOGIY SIYDIYBYISUISSIA a3 SunjromiurIoA IoydIpUNY[IOY
11 uapoyaws3unyds 1] uspoylewssunyos :] uopoyewssunyos | -opd 1opa1dozuoy] pun udqeS Ny | I91AIMID JIU SIUPURISIIAU[OY
-10,] PUN USJIOQLY “[IJRUDSUSSSIAN [ -10,] PUN USYIDQIY “[}JBYISUISSIA\ -10,] pUN USJIOQIY “[IJBYISUISSIA ] 980y d QyosIUIY [ pun -syniog safjpuorssajord urg
ITstd IIsTd 0rszd 90°std 10°'sTd

ue|d SpnepIdAuRIpN)S : | Ise[uy



	Deckblatt 1363.pdf
	Veröff_gesamt_SPO_BA_Pflege_2025_idF. 1. ÄndO.pdf
	Veröff_1. Änderungssatzung_Pflege 2025
	Veröff_251023 SPO_BSc_Pflege_2025_Änderungsmodus




